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Informationen zu unseren Heimkosten 
 

Das tägliche Heimentgelt setzt sich aus fünf Entgel tbestandteilen zusammen: 
 

 Entgelt für Pflegeleistungen  

Pflegegrad 2           89,16 Euro/Tag 
Pflegegrad 3       106,05 Euro/Tag 
Pflegegrad 4                123,67 Euro/Tag 
Pflegegrad 5                131,60 Euro/Tag 
      
Die Höhe des Entgeltes für Pflegeleistungen richtet sich nach der Zuordnung des Pflegebedürf-
tigen zu einem Pflegegrad, die durch die Pflegekasse aufgrund einer Begutachtung durch den 
Medizinischen Dienst erfolgt.  

 

 Ausbildungsumlagebetrag        5,68 Euro/Tag 
Vergütungszuschlag Ausbildungsumlage  
nach §28 Abs. 2 Pflegeberufegesetz (PflBG) 
 

 Entgelt für Unterkunft    22,27 Euro/Tag 

 

 Entgelt für Verpflegung    17,15 Euro/Tag 

 

Bei ausschließlicher, nicht nur vorübergehender Ernährung mit Sondenkost unter Einschluss 
der Flüssigkeitsversorgung wird das Entgelt für die Verpflegung je Tag (30,42-stel des Monats-
betrages) um ein Drittel gemindert, sofern der Sachkostenaufwand für die Sondenernährung 
von anderen Kostenträgern (z.B. Krankenversicherung) übernommen wird. 

 

 Entgelt für Investitionsaufwendungen   25,14 Euro/Tag 

 

Hinweis für Privatversicherte: 

 Vergütungszuschlag nach §§ 84 Abs. 8  214,65 Euro/Monat bei 30,42 Tagen 
und § 85 Abs. 8 SGB XI für zusätzliche Betreuung 
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Hier eine tabellarische Übersicht: 
 

Pflege-  
grade Pflege Ausbild- 

umlage  Unterk.  Verpfl. Invest. Tagessatz 

2 89,16 € 5,68 € 22,27 € 17,15 € 25,14 € 159,40 € 

3 106,05 € 5,68 € 22,27 € 17,15 € 25,14 € 176,29 € 

4 123,67 € 5,68 € 22,27 € 17,15 € 25,14 € 193,91 € 

5 131,60 € 5,68 € 22,27 € 17,15 € 25,14 € 201,84 € 

 

Die gesetzlichen Pflegekassen zahlen die Pflegeleistungen unmittelbar an die Pflegeeinrich-
tung. Die monatlich zu entrichtenden Heimkosten werden nach Abzug des Anteils der Pflege-
kasse dem Heimbewohner oder einer bevollmächtigten Person in Rechnung gestellt. Sollte das 
Einkommen des Bewohners zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen und kein Vermögen 
vorhanden sein, kann ein Antrag auf Pflegewohngeld (zur Deckung der Investitionskosten) oder 
auf Sozialhilfe beim zuständigen Sozialamt gestellt werden. 

 

Pflege-  
grade 

monatliche 
Kosten 

Anteil der 
Pflegekassen  

Eigenanteil  
Bewohner 

2 4.848,95 €  805,00 € 4.043,95 € 

3 5.362,74 € 1.319,00 € 4.043,74 € 

4 5.898,74 € 1.855,00 € 4.043,74 € 

5 6.139,97 € 2.096,00 € 4.043,97 € 

 

Die Höhe des vom Sozialhilfeträger zu übernehmenden Betrages wird vom zuständigen Sozial-
amt nach entsprechendem Antrag ermittelt.   

Der Pflegewohngeldantrag wird von der Einrichtung gestellt. Das Pflegewohngeld wird maximal 
in Höhe der monatlichen Investitionsaufwendungen bewilligt und beträgt für das Vincenzhaus 
bis zu 764,76 Euro monatlich. 

Bei Versicherten der privaten Pflegeversicherung rechnet die Einrichtung das gesamte Heim-
entgelt mit dem Heimbewohner ab. 

Sollten Sie Fragen hinsichtlich unserer Abrechnung oder der Finanzierung der Heimkosten ha-
ben, wenden Sie sich bitte an Frau Fuhrmann unter der Telefonnummer 0208/8572-212. 


